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VORWORT ZUR DRITTEN AUFLAGE 
DER NEUAUSGABE 

 
 
Es gibt wohl kein erfolgreicheres Lehrbuch der Soziallehre der 
Kirche als Höffners „Christliche Gesellschaftslehre“. Erstmals 
1962 veröffentlicht, erlebte es in gut zwanzig Jahren bis 1983 acht 
z. T. erweiterte Auflagen und sechs fremdsprachliche Übersetzun-
gen (1964 Englisch und Spanisch; 1967 Japanisch; 1970 Portugie-
sisch bzw. Brasilianisch; 1979 Italienisch und Koreanisch). Auch 
dadurch wird deutlich, dass es sich um ein weltkirchlich offen-
sichtlich einmaliges Werk handelt. Das „Erfolgsgeheimnis“ des 
Autors liegt in einer wohl ebenfalls einzigartigen Kombination 
von Eigenschaften. Joseph Höffner war Historiker und Systemati-
ker, Theologe und Nationalökonom, Grundlagenforscher und 
„Popularisator“, Professor und Bischof. 
Joseph Höffner wurde 1906 in Horhausen (Westerwald) in einer 
kinderreichen bäuerlichen Familie (er hatte sieben Geschwister) 
geboren. 1929 wurde er an der päpstlichen Universität Gregoriana 
in Rom zum Doktor der Philosophie und, nach der 1932 empfan-
genen Priesterweihe, 1934 mit einer Arbeit über „Soziale Gerech-
tigkeit und soziale Liebe“ dort auch zum Doktor der Theologie 
promoviert. Mit der sozialhistorisch-sozialethischen Studie „Bauer 
und Kirche im deutschen Mittelalter“ erwarb er in Freiburg i.Br. 
1938 zusätzlich einen deutschen theologischen Doktorgrad. Seine 
volkswirtschaftlichen Studien krönte er an der gleichen Universi-
tät mit der von Walter Eucken betreuten, 1940 abgeschlossenen 
Dissertation über „Wirtschaftsethik und Monopole im 15. und 16. 
Jahrhundert“. Schließlich habilitierte er sich 1944 ebenfalls in 
Freiburg i. Br. im Fach Moraltheologie mit dem Thema „Chri-
stentum und Menschenwürde. Das Anliegen der spanischen Ko-
lonialethik im Goldenen Zeitalter“ (1947 veröffentlicht). 
1945 wird Joseph Höffner Professor für Pastoraltheologie und Christ-
liche Soziallehre am Priesterseminar in Trier, 1951 übernimmt er den 
Lehrstuhl für Christliche Sozialwissenschaften an der Universität 
Münster. Er begründet dort 1960 das „Jahrbuch für Christliche 
Sozialwissenschaften“. Neben seiner Lehr- und Forschungstätigkeit 
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beteiligt er sich am politisch-gesellschaftlichen Wiederaufbau des 
Nachkriegsdeutschland u.a. als Mitglied der wissenschaftlichen Bei-
räte bei den Bundesministerien für Familien- und Jugendfragen, 
für Wohnungsbau, für Arbeit und Sozialordnung, als Leiter des So-
zialreferats im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken sowie als 
Geistlicher Berater des Bundes Katholischer Unternehmer. 
Höffners „Christliche Gesellschaftslehre“ erschien im Jahr seiner 
Ernennung zum Bischof von Münster (1962) als gereifte Frucht 
seiner langjährigen akademischen Lehrtätigkeit. Ihre akademische 
und kirchliche Wirkung entfaltete sie also erst in der Zeit, als ihr 
Verfasser als Bischof von Münster bzw. als Erzbischof von Köln 
(seit 1969) und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz 
(seit 1976) das Amt des Universitätsprofessors mit dem des Bi-
schofs vertauscht hatte. Wie sehr er aber auch in seiner bischöfli-
chen Verkündigung aus den Quellen der kirchlichen Soziallehre 
reichlich zu schöpfen vermochte, zeigen – neben vielen anderen 
Veröffentlichungen – vor allem seine berühmten Vorträge bei der 
Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Ihre 
letzten Titel lauteten: „Soziallehre der Kirche oder Theologie der 
Befreiung?“ (1984); „Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsethik“ 
(1985) sowie „Der Staat. Diener der Ordnung“ (1986). Der Vor-
trag von 1985 wurde in fast 30 Ländern verbreitet. Nicht zuletzt 
deshalb, weil sein Verfasser durch das weltkirchliche Gewicht des 
Erzbistums Köln und durch seine vielfältigen Pastoralreisen als 
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz in vielen Ländern 
der Dritten Welt selber ein immer mehr geachteter Botschafter 
der Soziallehre der Kirche geworden war. Noch im Dezember 
1986 (Joseph Höffner verstarb am 16. Oktober 1987) führte ihn 
eine ausgedehnte Reise u. a. nach Nicaragua, Mexiko, in die Phil-
ippinen und nach Hongkong. In Nicaragua traf er sich in einer 
schwierigen politischen Vermittlungsmission mit dem sandinisti-
schen Regierungschef Ortega, in Mexiko-City und Manila wurde 
er jeweils von wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten mit der 
Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. 
Vor diesem biographischen Hintergrund werden Eigenart und 
weltweite Wirksamkeit des Höffnerschen Lehrbuches verständ-
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lich.1 Joseph Höffner war zutiefst davon überzeugt, daß die gesell-
schaftliche Mitverantwortung der Kirche nur auf dem Fundament 
der klassischen, von Bischof Ketteler und Leo XIII. initiierten und 
stets weiter zu entwickelnden Soziallehre der Kirche wahrgenom-
men werden könne. Liebenswürdig, humorvoll, gelegentlich nicht 
ohne spitze Ironie, stets scharfsinnig Historie, Empirie und theo-
logisch-ethische Systematik miteinander ins Spiel bringend, ent-
faltet er die Soziallehre der Kirche in seinem Lehrbuch und ver-
teidigt sie gegen ideologische Angriffe von außen wie gegen mo-
dische Ersatzformen von innen. So entstand ein klassisches Lehr-
buch, das die mittelalterliche Tradition der kirchlichen Soziallehren, 
wie sie erstmals bei Thomas von Aquin oder der spanischen Spät-
scholastik aufleuchten, aus eigenen Quellenstudien ebenso kennt 
und verarbeitet wie die mit „Rerum novarum“ (1891) beginnende 
moderne Tradition der kirchlichen Sozialverkündigung. Von ihr sagt 
das Zweite Vatikanische Konzil, die Kirche nehme „immer und 
überall ... das Recht in Anspruch, in wahrer Freiheit den Glauben 
zu verkünden, ihre Soziallehre kundzumachen ... und auch politi-
sche Angelegenheiten einer sittlichen Beurteilung zu unterstellen, 
wenn die Grundrechte der menschlichen Person oder das Heil der 
Seelen es verlangen“ (GS 76). Gemäß Höffners Vorwort zur letz-
ten von ihm besorgten Auflage will seine „Christliche Gesell-
schaftslehre“ einem vom Konzil wiederholt ausgesprochenen An-
liegen dienen: Die Gläubigen sollen die Grundsätze der Soziallehre 
„so studieren, daß sie fähig werden, für ihren Teil am Fortschritt der 
Lehre wie an der rechten Anwendung derselben auf den einzelnen 
Fall mitzuwirken“ (AA 31), getreu der Mahnung Johannes’ 
XXIII.: „Vor allem wünschen Wir, daß sie (die Christliche Gesell-
schaftslehre) in den katholischen Schulen aller Stufen, ganz beson-
ders aber in den Seminarien, als Pflichtfach vorgetragen werde ... 
Außerdem soll die Soziallehre in die religiöse Bildungsarbeit der 
____________ 

 1 Vgl. die biographische Würdigung von L. Roos: Joseph Kardinal Höffner 
(1906–1987), in: J. Aretz/R. Morsey/A. Rauscher (Hg.), Zeitgeschichte in 
Lebensbildern. VIII. Mainz 1997, 173–195, 319–320; die wissenschaftli-
che Biographie von N. Trippen: Joseph Kardinal Höffner (1906–1987). 
Bd. 1: Lebensweg und Wirken als christlicher Sozialwissenschaftler bis 
1962, Paderborn 2009 – Bd. 2 ist in Vorbereitung.  
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Pfarreien und der apostolischen Laienbewegungen aufgenommen 
werden“ (MM 223). Wer wissen will, was die Kirche in diesem 
Bereich lehrt und vertritt, der steht bei Höffner immer auf sicherem 
Grund. Zugleich ist sein Lehrbuch sehr persönlich geprägt. Man 
spürt an vielen Stellen die Verbindung zwischen akademischer For-
schung und Lehre, sozial-ethischer Politikberatung und pastoraler 
Weisung. Diese Elemente werden in so origineller Weise verbunden, 
dass Ansatz und Stil dieses Lehrbuches kaum kopiert werden kön-
nen. Insofern verbietet sich der Versuch einer Überarbeitung. 
Gewiß gibt es seit der letzten von Joseph Höffner selbst nochmals 
leicht ergänzten Auflage (1983) eine intensive wissenschaftstheore-
tische Diskussion über die Begründung von Ethik im allgemeinen 
und das Selbstverständnis der Katholischen Soziallehre im besonde-
ren. Auch gibt es Themenfelder, die in einem heutigen Lehrbuch 
der Christlichen Gesellschaftslehre ausführlicher dargestellt wer-
den müssten, etwa eine politische Ethik der Demokratie, das Ver-
hältnis von Kirche und demokratischer Gesellschaft oder weiterge-
hende ökologische und weltwirtschaftliche Fragestellungen. Aber al-
les, was sich hier sagen ließe, kann nicht von jenen Fundamenten und 
Lösungen absehen, die die kirchliche Sozialverkündigung in ihrer lan-
gen und insbesondere modernen Geschichte der päpstlichen Sozial-
enzykliken seit Leo XIII. vorgelegt hat. Für dieses sichere und blei-
bend wichtige Fundament steht das Lehrbuch von Joseph Höffner. 
Wer sich ein Bild und eine zutreffende Vorstellung von den methodi-
schen Grundlagen, den prinzipiellen Positionen und den sozialethi-
schen Konsequenzen der kirchlichen Sozialverkündigung machen 
will, für den bleibt Höffners „Christliche Gesellschaftslehre“ nach 
wie vor ein wichtiges, nicht überholtes Grundlagenwerk. 
In einer Hinsicht ist eine Ergänzung allerdings möglich und auch 
sinnvoll: Nach der letzten Auflage des Lehrbuches (1983) wurde 
die päpstliche Sozialverkündigung durch die beiden Sozialenzykli-
ken „Sollicitudo rei socialis“ (1987) und „Centesimus annus“ 
(1991) in nicht unwesentlicher Weise weitergeführt. Die erste von 
Johannes Paul II. veröffentlichte Sozialenzyklika „Laborem exer-
cens“ (1981) wurde von Kardinal Höffner in der letzten Auflage 
z. T. bereits berücksichtigt. Insofern liegt es nahe, die offizielle 
päpstliche Sozialverkündigung in ihren jüngsten und wesentlichen 



19 

Aussagen hinzuzufügen. Dies geschieht in der vorliegenden Ausga-
be an den sachlich jeweils gebotenen Stellen in Form behutsamer 
Ergänzungen. Außerdem wurden die Fußnoten und Literaturan-
gaben vereinheitlicht, einige Quellenhinweise aus dem Text in den 
Anmerkungsapparat verbracht bzw. nachgetragen und ein Abkür-
zungsverzeichnis beigefügt. Eingriffe des Herausgebers im Text 
sind durch eckige Klammern gekennzeichnet. Es handelt sich da-
bei um wenige Auslassungen (in der Hauptsache von veraltetem 
statistischem Material, bei dem aktuelle Zahlen unschwer zu be-
schaffen sind) und um die bereits erwähnten Ergänzungen.2 
Die Neuausgabe machte einen gefragten „Klassiker“ der Christli-
chen Gesellschaftslehre nicht nur für den deutschen Sprachraum 
wieder zugänglich, sondern wurde inzwischen, v. a. durch die Ini-
tiative der „Wissenschaftlichen Vereinigung zur Förderung der 
Christlichen Gesellschaftslehre e.V. Ordo Socialis“, in 11 weitere 
Sprachen übersetzt: Chinesisch, Englisch, Französisch, Koreanisch, 
Kroatisch, Litauisch, Polnisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch 
und Ungarisch. Eine rumänische Übersetzung ist in Vorbereitung. 
Der Leser hat so ein Lehrbuch zur Verfügung, das sich der Sozial-
lehre der Kirche von ihren Anfängen bis zur Gegenwart verpflich-
tet weiß und das zugleich hinsichtlich der Grundaussagen der 
päpstlichen Sozialverkündigung auf dem neuesten Stand ist. 
Wie sehr Papst Benedikt XVI. dieses Fundament betont und auf 
ihm weiterbaut, zeigt seine Feststellung: „Es gibt nicht zwei Typo-
logien von Soziallehre, eine vorkonziliare und eine nachkonziliare, 
die sich voneinander unterscheiden, sondern eine einzige kohärente 
und zugleich stets neue Lehre“ („Caritas in veritate“ 12). 
Die erfreuliche Nachfrage hatte eine zweite Auflage der Neuausga-
be (2000) erforderlich gemacht. Da diese inzwischen ebenfalls ver-
griffen ist, besorgte nun der Altius Verlag die dritte Auflage, die 
auch als E-Book verfügbar ist.  

Lothar Roos 

____________ 

 2 Für die Unterstützung bei der Überarbeitung des Werkes und die Erstel-
lung der Druckvorlage verdient mein damaliger wissenschaftlicher Mitar-
beiter Wolfgang Fischer besonderen Dank. 




